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gemeinheit am Geisteswerk entgegensetzt und sich dadurch deutlich von einem
rein urheberzentrierten Paradigma emanzipiert.

Generell ist das Urheberrecht, wie wir es heute kennen, ein relativ junges
Rechtsinstitut, dessen theoretische Wurzeln zwar bis ins späte 18. Jahrhundert
reichen, das sich aber erst im Zuge seiner positivrechtlichen Anerkennung und
der persönlichkeitsrechtlichen Durchdringung im späten 19. Jahrhundert zu kon-
solidieren vermochte. Historisch betrachtet ist das Konzept vom Urheberrecht als
reinem Urheberschutzrecht in Anbetracht der Jahrtausende währenden Kulturge-
schichte der Menschheit somit eine vergleichsweise junge Erscheinung und damit
ein Konstrukt, das alles andere als »in Stein gemeißelt« und unumstößlich
erscheint.

Ideengeschichtlich ist die Gleichsetzung des Urheberrechts mit dem Schutz
des Urhebers keineswegs zwingend vorgegeben – in Deutschland stellt sie viel-
mehr letztlich das Resultat einer nach dem Zweiten Weltkrieg getroffenen rechts-
politischen Richtungsentscheidung dar, die der Revision prinzipiell zugänglich
ist. Als Ergebnis ist somit festzuhalten, dass die Vorgeschichte der Schutz- bzw.
Förderungsbemühungen für geistig-schöpferische Leistungen (sowie deren Ver-
breitung und Nutzung) das Konzept vom Urheberrecht als Urheberschutzrecht
erheblich relativiert. 

III. Ursachen der gegenwärtigen Legitimationskrise 

Die Ursachen für die vielfach diagnostizierte Legitimationskrise des Urheber-
rechts sind ausgesprochen vielfältig1669. Ein wesentlicher Faktor ist die festzustel-
lende Erosion des in Kontinentaleuropa gemeinhin bemühten urheberzentrierten
Paradigmas. So ist die auf die individuelle Schöpferpersönlichkeit als normatives
Leitbild ausgerichtete, personalistische Rechtfertigung und materiell-rechtlich
rein urheberzentrierte Konzeption des Urheberrechts (Urheberrecht als Urheber-
schutzrecht) aus den verschiedensten Gründen an ihre Belastungsgrenze geraten.
Ursächlich dafür sind u.a. die immer weitere Absenkung der Schutzvoraussetzun-
gen und die damit einhergehende Schutzerstreckung auf »Werke«, die einen im-
mer geringeren individuellen Gehalt aufweisen. Auch aufgrund der in der Kultur-
wirtschaft zu beobachtenden Tendenz zum entpersönlichten und/oder kollektiven
Werkschaffen kreativer Arbeitnehmer ist die freischaffende, individuelle Schöp-
ferpersönlichkeit zu einer zunehmend weniger überzeugenden Legitimationsfigur
geworden. Zur Erosion des urheberzentrierten Paradigmas ferner beigetragen ha-
ben dürften so verschiedene Phänomene wie die Erosion der Schutzrechtsgrenzen
im Verhältnis zu anderen Schutzrechten1670, die Vernachlässigung der Urheber-
persönlichkeitsrechte im Zuge einer stark durch den Investitionsschutzgedanken
geprägten europäischen Urheberrechtsharmonisierung1671 oder die Philosophie

1669 Siehe vertieft dazu in Kap. 3.
1670 S.o. Kap. 3 A. I.
1671 S.o. Kap. 3 A. II.
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der Postmoderne1672. Letztere hat den Rechtfertigungsdruck auf das allein urhe-
berfixierte normative Leitbild vom individuell schöpferischen Urheber und die –
in der personalistischen Rechtfertigung besonders deutlich zum Ausdruck kom-
mende – subjektbezogene Werkwahrnehmung dabei durch ihre stärker werk- bzw.
nutzerbezogene Betrachtungsweise erhöht.  

Die Legitimationskrise weiter verschärft haben die verwerter- bzw. werkorien-
tierten Schutztendenzen des Urheberrechts und die dadurch hervorgerufene Dis-
krepanz von urheberzentriertem Paradigma und den tatsächlichen Schutzrechts-
wirkungen zugunsten der Verwerterindustrie1673 sowie schließlich die Vernachläs-
sigung der Nutzerschutzbedürfnisse im Zuge der zuletzt relativ einseitigen urhe-
berrechtlichen Schutzexpansion1674. Die Schutzausdehnung hat hier zu einem
fortschreitenden Autoritäts- und Akzeptanzverlust des Urheberrechts in weiten
Bevölkerungskreisen geführt (Legitimationskrise durch Akzeptanzverlust). So
dürfte namentlich die verschärfte Sanktionierung von Bagatellfällen (in denen
eine geringe Zahl illegaler Vervielfältigungen zum rein privaten Gebrauch
erfolgt), der Akzeptanz des Urheberrechts im Ergebnis eher abträglich gewesen
sein1675. 

Als weitere Ursache für die tiefgreifende Krise des bestehenden, urheberzent-
rierten Urheberrechtssystems wurde zudem das Fehlen einer urheberrechtlichen
Nutzerschutzdoktrin identifiziert. Dort, wo an sich ein Nutzerschutzparadigma
einen ausgleichenden Gegenpol zum theoretisch urheber- und faktisch verwerter-
zentrierten Paradigma bilden müsste, klafft in der Urheberrechtstheorie bislang
eine Leerstelle; das theoretische Fundament für eine Nutzerschutzdoktrin, also
eine programmatische Festlegung auf einen dem Urheberschutz als Korrektiv ent-
gegengesetzten Nutzerschutz, ist allenfalls bruchstückhaft vorhanden. In Erman-
gelung eines rechtstheoretisch untermauerten Nutzerschutzkonzepts lässt sich
aber nur schwerlich eine Nutzerschutzagenda für das Urheberrecht erarbeiten und
rechtspolitisch durchsetzen. Die nicht allein durch die technischen Nutzungs-
restriktionen im digitalen Umfeld, sondern auch durch den generell vergrößerten
Schutzumfang und die fragwürdige Schutzfristlänge aufgeworfenen Nutzer-
schutzbedürfnisse können so kaum angemessen bewältigt werden. Explizit
nutzerschützende Bestimmungen (wie in Deutschland beispielsweise § 95b
Abs. 2 UrhG) sind daher dazu verurteilt, systemwidrige Fremdkörper zu bleiben,
deren Existenz sich im Rahmen eines urheberzentrierten Erklärungsmodells nicht
widerspruchsfrei begründen lässt. Die in Folge vielfach unterbleibende oder nur
halbherzig erfolgende Berücksichtigung der Nutzerschutzbedürfnisse untergräbt
die Akzeptanz dieses Rechtsgebiets und verstärkt die als Grundlagenkrise zu ver-
stehende Legitimationskrise des Urheberrechts.

1672 S.o. Kap. 3 A. III.
1673 S.o. Kap. 3 B.
1674 S.o. Kap. 3 C.
1675 Näher zum Akzeptanzverlust durch Sanktionierung alltäglichen Nutzerverhaltens in

Kap. 3 C. II.
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IV. Die Rechtfertigung des Urheberrechts im Allgemeinen und einer 
Nutzerschutzdoktrin im Besonderen 

In Kap. 4 wurde die den zentralen Schwerpunkt dieser Arbeit bildende Frage be-
handelt, auf welcher rechtstheoretischen Basis sich urheberrechtliche Regulie-
rung im Allgemeinen und eine Nutzerschutzdoktrin im Besonderen im digitalen
Zeitalter rechtfertigen lassen. Da die programmatische Forderung nach einem ex-
pliziten urheberrechtlichen Nutzerschutz traditionelle, rein urheberzentrierte Er-
klärungsmodelle sprengt, galt die Suche somit einem urheberrechtstheoretischen
Fundament, das sowohl den Urheber- als auch den Nutzerschutz zu tragen ver-
mag. Mit diesem Ziel wurden aus der Vielzahl von Rechtfertigungsbemühungen
für das Urheberrecht die wirkungsmächtigsten Begründungsansätze untersucht,
wobei im Anschluss an Stallberg zwischen individualistischen und kollektivisti-
schen Rechtfertigungsansätzen differenziert wurde1676. 

Die kritische Würdigung der einzelnen individualistischen Rechtfertigungsan-
sätze (im Einzelnen also der naturrechtlichen, der arbeitstheoretischen, der per-
sonalistischen und der liberalistischen Rechtfertigung) hat dabei ergeben, dass
namentlich naturrechtlich und ontologisch basierte Rechtfertigungsansätze ange-
sichts der immensen rechtsphilosophischen, rechtspolitischen, rechtsdogmati-
schen und kulturanthropologischen Einwände als ungeeignete urheberrechts-
theoretische Rechtfertigungsbemühungen zu verwerfen sind1677. Auch einer von
naturrechtlicher Begründung und metaphysischem Überbau befreiten arbeits-
theoretischen Legitimierung mit der individuellen Schöpferleistung als solcher
kann nur bedingt gefolgt werden, da die Schutzlogik der Arbeitstheorie mit ihrer
Konstruktion eines engen Bandes zwischen Eigentumssubjekt und Eigentumsob-
jekt gerade im Bereich des immateriellen Werkschaffens bei genauerer Betrach-
tung mehr Fragen aufwirft als beantwortet1678. 

Die streng personalistische Rechtfertigung weist derweil angesichts der Ten-
denz zum entpersönlichten und stärker kollektiv ausgerichteten Werkschaffen
deutliche Erosionserscheinungen auf. Trotz ihrer nur begrenzten Erklärungskraft
für das Urheberrecht in seiner Gesamtheit vermag die personalistische Rechtfer-
tigung aber gerade für ihren angestammten Bereich des stark persönlichkeitsge-
prägten und individuell-autonomen Werkschaffens gewichtige Argumente
zumindest für den Urheber-Schutz und insbesondere die Gewährung von Urhe-
berpersönlichkeitsrechten beizusteuern. Insoweit besteht kein Anlass, die histo-
rischen Verbindungslinien und rechtsphilosophischen Wurzeln des deutschen
bzw. kontinentaleuropäischen Urheberrechtsdenkens zu kappen. Alleine aber
vermag dieser Ansatz die Reichweite der urheberrechtlichen Schutzgewährung
nicht mehr zu rechtfertigen bzw. zu korrigieren. Er bedarf in jedem Fall der

1676 Zu dieser Unterscheidung s. Kap. 4. A.
1677 Zur kritischen Würdigung der individualistischen Rechtfertigungsansätze siehe im Ein-

zelnen Kap. 4 B. II.
1678 Siehe im Einzelnen dazu Kap. 4 B. II. 2.
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